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Liebe Mieterin, lieber Mieter, 

 

im Zusammenhang mit der Anmietung des WG-Zimmers informiere ich Sie über Folgendes: 

 

Der Rundfunkbeitrag ist nach § 2 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV) pro Wohnung zu 
zahlen. 

Der Betrag gehört nicht zu den Miet- oder Nebenkosten und kann daher nicht Bestandteil der 
Warmmiete sein. 

 

Der Rundfunkbeitrag ist keine umlagefähige Betriebskostenposition nach §§ 556 Ư. BGB oder 
Betriebskostenverordnung (BetrKV). 

Die Zahlungspflicht triƯt ausschließlich die Bewohner der Wohnung. 

 

Die Anmeldung und Zahlung erfolgt durch die Mieter selbst über die Rundfunkbeitragsstelle 
(www.rundfunkbeitrag.de). 

Ich als Vermieter/in führe diesen Beitrag nicht ab und kann ihn auch nicht für die WG anmelden. 

Für Wohngemeinschaften gilt nach der Rechtsprechung des BGH (Beschluss vom 18.03.2016 – 
V ZB 185/14), dass pro Wohnung nur ein Beitrag anfällt. Die Aufteilung innerhalb der WG ist 
Sache der Mieter. 

 

Bitte melden Sie sich unmittelbar nach dem Einzug an, um spätere Nachforderungen oder 
Säumniszuschläge zu vermeiden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr/e Vermieter/in 


